
Invitation – Einladung

Konsumentenschutz unter der 
Tropensonne: Das Kaufrecht der 
überseeischen Gebietsteile des 
Königreichs der Niederlande
Montag, 15. Mai 2017, 18:00 Uhr s.t.

Juridicum - SEM 42 / Stiege 1 / 4. Stock
Schottenbastei 10 - 16
1010 Wien

Eine Veranstaltung der IGKK in Zusammenarbeit mit:

 Lehrstuhl o. Univ.-Prof. Dr. Bea Verschraegen, LL.M., M.E.M.

 Abteilung für Rechtsvergleichung, Einheitsrecht und Internationales Privatrecht

 

Anmeldung erbeten bis 12. 05. 2017 

Sekretariat der Interdisziplinären Gesellschaft 
für Komparatistik und Kollisionsrecht
Tel. (+43) 01 4277 - 35102

oder unter
sandra.muckenhuber@univie.ac.at

.nemmoklliw dnis nednepS  .ierf tsi ttirtniE reD
Beitrittsformulare und weitere Informationen zur IGKK liegen auf.

Veranstaltungsort

Juridicum - SEM 42
Stiege 1 / 4. Stock
Schottenbastei 10 - 16
1010 Wien

 



Einführung Konsumentenschutz unter der Tropensonne: 
Das Kaufrecht der überseeischen Gebietsteile des 
Königreichs der Niederlande

 Vortrag in deutscher  Sprache

18:00 Uhr s.t.

 Begrüßung und Moderation

Es spricht

Privatdozentin Dr. iur. Viola HEUTGER

Forschungsmitarbeiterin SNF
Privatrecht, IPR, Rechtsvergleichung & Europarecht
Universität Luzern

 

Schluss der Veranstaltung gegen 19:30 Uhr

Die ehemaligen kolonisierten Inseln in der Karibik und 
heutigen überseeischen Gebietsteile des Königreichs der 
Niederlande waren mehrere Jahrzehnte ein Staat mit dem 
Namen Niederländische Antillen. Zuerst folgte der Austritt 
von Aruba aus dem Inselverbund und 2010 kam eine 
grosse Staatsreform. Nun sind Curacao, Aruba und Sint 
Maarten eigene Staaten im Königreich der Niederlande 
und für die drei kleineren, sogenannten BES-Inseln, 
Bonaire, Sint Eustachius und Saba, wurde ein eigener 
Status gescha�en. Jede dieser Einheiten kennt ein eigenes 
Zivilgesetzbuch. Die Inseln sind aber kein Teil der 
Europäischen Union und somit ist auch keine Umsetzung 
des acquis communautaire nötig. Das Verbraucherrecht ist 
daher sehr unterschiedlich auf den Inseln. Verbrauch-
erschutzorganisationen sind noch im Entstehen. 

Nur Aruba ist Mitglied des UN-Kaufrechts geworden. Das 
Statut für das Königreich der Niederlande, ein Gesetz im 
Verfassungsrang, regelt die Beziehung zu den Niederland-
en in Europa und sieht vor, dass auf Grund eines Konkor-
danzprinzips weitgehend Einheit im Zivilrecht bestehen 
soll. Der Hoge Raad der Niederlande ist für alle sieben Ge-
bietsteile, von Den Haag bis in die Karibik, der höchste 
Richter, aber nur für die europäischen niederländischen 
Gebietsteile muss er richtlinienkonform Recht sprechen.

MMag Dr. Florian HEINDLER


